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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

2004/15/0102 

Rechtssatz 

Aufwendungen für Familienheimfahrten des Arbeitnehmers von dem am Arbeitsort gelegenen Wohnsitz zum 
Familienwohnsitz sind unter jenen Voraussetzungen Werbungskosten, unter denen eine doppelte 
Haushaltsführung als beruflich veranlasst gilt. Aufwendungen für Familienheimfahrten sind dann als 
Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn die Arbeitsstätte vom Familienwohnort so weit entfernt ist, dass die 
tägliche Rückkehr nicht mehr zumutbar ist, die Arbeitsstätte somit außerhalb des Einzugsbereiches des 
Familienwohnsitzes liegt und deswegen im Dienstort ein weiterer Wohnsitz begründet werden muss (Hinweis E 
27. Jänner 2000, 96/15/0205; E 25. Februar 2003, 99/14/0340). 


